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Antrag 

der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier, Martin Böhm, Dieter Arnold, 
Jörg Baumann und Fraktion (AfD) 

Grenzschutz I: Zurückweisungen an den EU-Grenzen rechtssicher umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatregierung wird aufgefordert sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass di-
rekte Zurückweisungen nach illegalem Grenzübertritt, sowohl an den EU-Außengren-
zen als auch an den EU-Binnengrenzen, rechtssicher durchgeführt werden. 

 

 

Begründung: 

Wenn Flüchtlinge sofort nach ihrem Grenzübertritt wieder zurückgewiesen werden, 
spricht man von sog. Push-Back-Abschiebungen. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) hat diese Praxis bislang als unrechtmäßig bezeichnet, 2022 
revidierte er sein entsprechendes Urteil von 2017. Das Verhalten der nordmazedoni-
schen Beamten verstoße nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK, Urt. v. 05.04.2022, Az. 55798/16 u. a.). 

Es besteht aber weiterhin Unklarheit, inwieweit die Praxis dadurch zulässig ist und auf 
welche Fälle diese angewendet werden kann. Illegale Einreise rechtfertigt für die Rich-
ter die Abschiebung nach illegalem Grenzübertritt. Diese Rechtsauffassung betrifft die 
Abschiebung an den EU-Außengrenzen, falls Migranten auf illegalem Wege in die EU 
einreisen. Bereits 2020 hatte der EGMR entschieden, dass Spanien in seiner Enklave 
Melilla Migranten bei einem Grenzübertritt umgehend nach Marokko zurückweisen darf 
(Urt. v.13.02.2020, Az. 8675/15 und 8697/15). 

Diese Auffassung ließe sich auch auf den EU-Binnenraum übertragen und entspre-
chend regeln. Zurückweisungen wären nach EU-Recht aber bereits jetzt nach dem 
Schengener Grenzkodex möglich, denn Drittstaatsangehörige dürfen danach nur dann 
in einen EU-Mitgliedstaat einreisen, wenn sie ein Visum besitzen, oder wenn sie eben-
dort nach Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Dublin III-VO internationalen Schutz beantragen. Tun sie 
dies nicht, so sind sie grundsätzlich (vorbehaltlich Art. 5 Abs. 4 Schengener Grenzko-
dex) an der Grenze zurückzuweisen (Art. 13 Abs. 1 i. V. m. Art. 5 Schengener Grenz-
kodex). 

Die Bundespolizei oder die Grenzpolizei könnten an der Grenze eine summarische Vor-
prüfung vornehmen und in den eindeutigen Fällen, bei illegalem Grenzübertritt, also 
ohne die erforderlichen Papiere, oder der Einreise aus einem sicheren Drittstaat, eine 
Zurückweisung direkt an der Grenze vornehmen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier, Martin Böhm u.a. und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 19/3333 

Grenzschutz I: Zurückweisungen an den EU-Grenzen rechtssicher umsetzen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Jörg Baumann 
Mitberichterstatter: Wolfgang Hauber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit 
und Sport federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 9. Ok-
tober 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 22. Oktober 2024 mitbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Roland Weigert 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier, Martin Böhm, Dieter 
Arnold, Jörg Baumann und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/3333, 19/3698 

Grenzschutz I: Zurückweisungen an den EU-Grenzen rechtssicher umsetzen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

II. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind augenscheinlich alle Fraktionen. Gibt es Gegen­

stimmen oder Stimmenthaltungen? – Keine. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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